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genannte Integrierte Energie- und Klimapro-
gramm (IEKP) beschlossen. Gemäß den Me-
seberger Beschlüssen wurden insgesamt 29 
Einzelmaßnahmen festgelegt, um eine Minde-
rung der klimaschädlichen Treibhausgase in 
Deutschland bis 2020 in Höhe von 40% im 
Vergleich zum Basisjahr 1990 zu erreichen.

Mit ihren energie- und klimapolitischen Maß-
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brauchs eingespart werden können.

Auf der Grundlage der Meseberger Beschlüs-
se hat die Bundesregierung im Dezember 
2007 bereits ein umfangreiches Paket von 
Gesetzen und Verordnungen vorgelegt. 
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Vorwort

Im Rahmen eines zweiten Pakets wurde 
auch die am 01.10.2009 in Kraft getretene 
Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV) 
an die konkreten Energiesparziele der Bun-
desregierung angepasst. 

Die EnEV 2009 ist eng mit dem Gesetz zur 
Förderung erneuerbarer Energien im Wär-
mebereich (EEWärmeG) verknüpft. In dem 
für den Neubau auszustellenden Energie-
ausweis ist zwingend  nachzuweisen, inwie-
weit der 15%-ige Deckungsanteil erneuerba-
rer Energien am Wärmeenergiebedarf er-
füllt ist. Anstelle erneuerbarer Energien sind 
aber auch Ersatzmaßnahmen zugelassen.

Sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebäude 
haben mit mehr als 40% einen erheblichen 
Anteil am gesamten volkswirtschaftlichen 
Energieverbrauch. In diesem Sektor liegt so-
mit eines der wichtigsten Potenziale für die 
Einsparung von Energie. 

Mit der EnEV 2009 wird das Ziel verfolgt, zu 
errichtende Gebäude mit möglichst günstiger 
Energiebilanz zu erstellen und im Gebäude-
bestand die vorhandenen Möglichkeiten zur 
Energieeinsparung unter wirtschaftlich vertret-
baren Bedingungen zu mobilisieren. 

Diese Broschüre richtet sich insbesondere 
an Architekten, Planer, Fachhandwerker, 
Energieberater, Mitarbeiter von Energiever-
sorgungsunternehmen sowie an Bauherren. 

Anhand von praktischen Beispielen werden 
relevante Kenndaten für ein zu errichtendes 
und ein bestehendes Gebäude gemäß den 
Anforderungen der novellierten Energieein-
sparverordnung 2009 ermittelt und darge-
stellt.

Ausgewählte Maßnahmen, um die Klimaschutz-
ziele in Deutschland erreichen zu können
Einsatz erneuerbarer Energien, nachhaltige Steigerung der  
Energie effizienz, Senkung der Treibhausgase

 heute 2020

CO2-Minderung bezogen auf 1990 - 23% - 40%

Anteil erneuerbare Energie an Primärenergie 6% 18%

Anteil erneuerbare Energie im Wärmemarkt 6% 14%

Senkung des Energieverbrauchs  
im Wärmemarkt - gegenüber 2005

–   - 20%

KWK-Anteil an der Stromerzeugung 12% 25%

Tabelle 1

Aufteilung der Energieträger
Beheizungsstruktur Deutschland (in Prozent)

Erdgas

Fernwärme

Strom
Kohle

Heizöl
48,5

12,5

6,0
3,0

30,0

Quelle: bdew Bild 1

Primärenergieverbrauch in Europa 
Verteilung korrespondiert mit Deutschland (in Prozent)

Quelle: bdew

Verkehr
31,3

Industrie
28,3

Gebäudebereich
40,4

davon:
75 % Raumwärme
12 % Warmwasser
13 % Strom

Bild 2
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Durch die Zusammenführung der Wärmeschutzverordnung (WSchV) und der Hei-
zungsanlagenverordnung (HeizAnlV) zur Energieeinsparverordnung 2002 erfolgte 
erstmals eine gesamtheitliche Betrachtung von Gebäudehülle und Anlagentechnik. 
Die Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes und die Erhöhung der anlagentech-
nischen Effizienz wurden als wichtigste Wege zur Senkung des Energieverbrauchs 
bei der Gebäudeversorgung berücksichtigt.

Durch die novellierte EnEV 2009 ergeben sich eine Reihe von Änderungen hinsichtlich 
Regelungen, Grenzwerten, Rechen- sowie Nachweisverfahren. Kernpunkt ist dabei die 
Verschärfung des Anforderungsniveaus der energetischen Qualität von Gebäuden um 
durchschnittlich 30% gegenüber der EnEV 2007. Eine nächste Novellierung der Ener-
gieeinsparverordnung sieht eine weitere Verschärfung ab dem Jahr 2012 vor.

Historische Entwicklungen zur EnEV 2009
1

Energieeinsparungsgesetz 1976

· k-Wert-Vorgaben
· Bilanzverfahren
· Kennzahlen
· Heizwärmebedarf
· Lüftungsanlagen

· Bilanzverfahren
· Heizung, Warmwasser und Lüftung
· Primärenergieaufwand
· Einführung des Energieausweises für Neubauten

· Regelung
· Anforderungen an Kessel
· Dämmung Rohre
· Wartung

WSchV 1977-2002

HeizAnIv 1978-2002

EnEV 2002

1976

1977

1978

2002

2003
2004

2007

2009

· Änderung von DIN-Normen
· „Reperatur-Novelle“

EnEV 2003/2004

· Umsetzung EU-Gebäuderichtlinie
· Einführung Energieausweise im Bestand

EnEV 2007

· Verschärfung des Anforderungsniveaus um 
 ca. 30% gegenüber EnEV 2007
· Einführung des Referenzgebäudeverfahrens 
 für Wohngebäude
· Erweiterung einzelner Nachrüstpflichten
· Außerbetriebnahme von elektrischen Speicher-
 heizungssystemen
· Beschränkung der Aufwandszahl für Heizsysteme
· Maßnahmen zur Stärkung des Vollzugs der Verordnung

EnEV 2009

Historische Entwicklung der Gesetzgebung bis zur EnEV 2009

Bild 3
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2.1 Der grundsätzliche Aufbau der Verord-
nung hat sich durch die Fortschreibung der 
EnEV 2007 nicht verändert

Die EnEV 2009 regelt für die Errichtung und Ände-
rung von beheizten oder gekühlten Gebäuden u.a.:

•	die	Anforderungen	für	Wohn-	und	Nichtwohnge-
bäude mit einigen wenigen Ausnahmen wie Trag-
lufthallen, Ställen, Gewächshäusern oder Kirchen,

•	die	Mindestanforderungen	an	Heizungs-,	Kühl-	
und Raumlufttechnik sowie an die Warmwasser-
bereitung, 

•	die	Anforderungen	an	die	Höchstwerte	für	den	
Jahres-Primärenergiebedarf QP und den auf die 
wärmeübertragende Umfassungsfläche bezoge-
nen Transmissionswärmeverlust H‘T

•	die	jeweils	vorgeschriebenen	Berechnungs-
methoden,

•	die	energetische	Inspektion	von	Klimaanlagen,	
•	die	Vorgaben	zum	Energieausweis	sowie	
•	den	Vollzug	der	Verordnung.	

2.2 Ab wann und für welche  
Gebäude gilt die EnEV 2009

•	Bei	Neubauten	ist		analog	zur	EnEV	
2007 und den vorherigen Verord-
nungen das  Datum des Bauantrags 
entscheidend. Wird der Bauantrag 
ab dem 01.10.2009 gestellt, ist die 
neue Verordnung anzuwenden. Bei 
lediglich anzeigepflichtigen Vorha-
ben ist entsprechend der Zeitpunkt 
der Bauanzeige zu beachten.

•	Bei	Sanierungen	im	Bestand,	die	kei-
ner Genehmigung bzw. Anzeige bei 
der Baubehörde bedürfen, ist der 
Zeitpunkt des Beginns der Bauaus-
führung entscheidend.

•	Energieausweise	für	Neubau	und	
Bestand müssen ab dem Tag des In-
krafttretens der EnEV 2009, also ab 
01.10.2009, dem neuen, leicht ge-
änderten Musterformular entsprechen.

Wichtigste Regelungen der EnEV 2009 im Überblick
2
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Sowohl bei zu errichtenden Gebäuden 
als auch bei Änderung, Erweiterung und 
dem Ausbau von Gebäuden wird das 
Anforderungsniveau an den Jahres-Primär-
energiebedarf QP um etwa 30% verschärft. 
Diese Anforderungen können durch eine 
energetisch verbesserte Gebäudehülle 
und Anlagentechnik erreicht werden. 

Änderungen in der EnEV 2009 gegenüber 2007

3.1 Verschärfte Anforderungen an den Jahres-Primärenergiebedarf

3.1.1 Anforderungen bei Neubau und Sanierung

•	Die Einhaltung des maximalen Jahres-Primärenergiebedarfs QP kann 
nach EnEV 2009 anhand eines eingeführten Bilanzierungsverfahrens 
für Wohngebäude (DIN V 18599, für Wohngebäude auch DIN EN 
832) nachgewiesen werden. Der Maximalwert wird für Wohn- und 
Nichtwohngebäude anhand eines in Geometrie, Gebäudenutzfläche 
AN und Ausrichtung identischen Gebäudes ermittelt, das eine durch 
die Verordnung festgelegte energetische Qualität der Gebäudehülle 
und der Anlagentechnik besitzt (Referenzgebäudeverfahren). Der für 
dieses Referenzgebäude ermittelte Jahres-Primärenergiekennwert ergibt 
den maximal einzuhaltenden Wert für das jeweilige Gebäude.

•	Die Anforderungen an die energetische Qualität der Gebäudehülle wer-
den wie bisher auch über einen durchschnittlich einzuhaltenden Wär-
medurchgangskoeffizienten (U-Wert) über die gesamte Gebäudehülle – 
den spezifischen Transmissionswärmeverlust H‘T – nachgewiesen. Der 
Höchstwert ist auf der Grundlage des Gebäudetyps festgelegt. Dabei 
wird zwischen vier Gebäudetypen unterschieden: 

 

•	Das A/Ve-Verhältnis wird in der EnEV 2009 nicht mehr berücksichtigt.

•	Für innovative Heizsysteme, für deren Berechnung es weder anerkannte 
Regeln der Technik noch gesicherte Erfahrungswerte gibt, können Kom-
ponenten mit ähnlichen energetischen Eigenschaften angesetzt werden. 

•	Der	bisher	alternativ	zulässige	Nachweis	über	die	Unterschreitung	des	
spezifischen Transmissionswärmeverlustes der Gebäudehülle, die so 
genannte 76%-Regel, entfällt.

Gebäudetyp (Wohngebäude) mit AN  in m² H‘T in W/(m2 · K)

Freistehend ≤ 350
> 350

0,40
0,50

Einseitig angebaut 0,45

Alle anderen 0,65

Erweiterung und Ausbauten  
gemäß § 9 Absatz 5

0,65

H‘T  = Höchstwert des spezifischen Transmissionswärmeverlusts
Quelle: EnEV 2009, Anlage 1, Tabelle 2 

Tabelle 2

3
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Bei wesentlichen Änderungen werden die An-
forderungen an die Höchstwerte der Wärme-
durchgangskoeffizienten beim erstmaligen Ein-
bau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen um 
etwa 15% verschärft. Auf Seite 8 werden die 
maximal zulässigen U-Werte für Wohn- und 
Nichtgebäude den Anforderungen der EnEV 
2007 vergleichend gegenübergestellt. 

Als wesentliche Änderung wird jetzt angesehen, 
wenn mehr als 10% der gesamten jeweiligen 
Bauteilfläche eines Gebäudes betroffen ist. 
Nach EnEV 2007 lag diese Bagatellgrenze für 
die Nachweispflicht bei 20%.

Als Nachweis der Einhaltung der EnEV 2009 
kann bei Modernisierungen wahlweise das Bau-
teilverfahren oder das Referenzgebäudeverfah-
ren herangezogen werden:

•	Bauteilverfahren:	 
Der Nachweis für das geänderte Bauteil darf - 
wie bereits in der EnEV 2007 definiert - festgeleg-
te Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) 
nicht überschreiten. Der spezifische Transmissions-
wärmeverlust H‘T darf bei der Sanierung den Ma-
ximalwert für Neubauten um nicht mehr als 40% 
überschreiten.

•	Referenzgebäudeverfahren:	 
Alternativ zum Bauteilverfahren kann der Nach-
weis über die Einhaltung des Jahres-Primärener-
giebedarfs QP für das gesamte Gebäude geführt 
werden. Der Jahres-Primärenergiekennwert des 
geänderten Wohngebäudes darf den eines 
gleichartigen Neubaus um nicht mehr als 40% 
überschreiten.

3.1.2 Anforderungen für wesentliche Änderungen an Außenwandbauteilen im Gebäudebestand

Decken, Dächer  0,24  
und Dachschrägen

Abluftanlage
W = Watt; m2 = Quadratmeter; K = Kelvin

U in W/(m2·K)

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten (U) im Neubau 
gemäß Tabelle 1 der EnEV 2009
Referenzgebäude mit Gasbrennwerttechnik und Solarthermie 55/45 °C;
Heizung und Warmwasser 

Außen liegende  1,30
Fenster/Fenstertüren

Außenwände   0,24 

Decken und Wände 0,30
gegen unbeheizte 
Räume oder Erdreich

Bild 4
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In folgender Aufstellung zum 
Bauteilverfahren sind die alten 
und neuen Höchstwerte für die 
Wärmedurchgangskoeffizi-
enten (U-Werte) der einzelnen 
Bauteile von Wohngebäuden 
ersichtlich. Auch bei Nicht-
wohngebäuden wurden die 
Anforderungen verschärft. In 
der folgenden Zusammenstel-
lung sind die Änderungen ge-
genübergestellt.

Vergleich der Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) 
bei erstmaligem Einbau, Ersatz und Erneuerung von Bauteilen

bei Wohngebäuden im Bestand in W/ (m2 · K) bei  ≥19 °C

bei Nichtwohngebäuden im Bestand in W/ (m2 · K) bei 12 bis 19 °C

 Bauteile EnEV 2007 EnEV 2009

Außenwände 0,45 0,24

Außen liegende Fenster/ Fenstertüren 1,70 1,30

Dachflächenfenster 1,70 1,40

Verglasungen 1,50 1,10

Vorhangfassaden 1,90 1,50

Fenster, Fenstertüren und Dachflächen- 
fenster mit Sonderverglasungen

2,00 2,00 

Sonderverglasungen 1,60 1,60 

Vorhangfassaden mit Sonderverglasungen 2,30 2,30 

Decken, Dächer und Dachschrägen 0,30 0,24

Flachdächer 0,25 0,20

Decken und Wände gegen  
unbeheizte Räume oder Erdreich

0,40 bis 0,50 0,30

 Bauteile EnEV 2007 EnEV 2009

Außenwände 0,75 0,35

Fenster/ Fenstertüren 2,80 1,90

Dachflächenfenster 2,80 1,90

Vorhangfassaden 3,00 1,90

Fenster, Fenstertüren und Dachflächen- 
fenster mit Sonderverglasungen

2,80 2,80 

Vorhangfassaden mit Sonderverglasungen 3,00 3,00

Decken, Dächer und Dachschrägen 0,40 0,35

Flachdächer 0,40 0,35

Tabelle 3

3.1.3 Vergleich der maximalen zulässigen U-Werte
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Quelle: EnEV 2007/ 2009, Anlage 3, Tabelle 1
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Die Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfes QP  
für Wohngebäude kann nun erfolgen nach:

•	DIN	V	18599	(2007-02) 
Energetische Bewertung von Gebäuden  
Berechnung des Nutz-, End- und Primär- 
energiebedarfs für Heizung, Kühlung,  
Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung.

Die bereits für die Bilanzierung von Nichtwohnge-
bäuden bekannte DIN V 18599 ist erweitert worden, 
um ebenso Wohngebäude bilanzieren zu können. 

Alternativ dazu ist die Ermittlung des Jahres- 
Primärenergiebedarfes QP zulässig nach: 

•	DIN	EN	832	(2003-06)	 
Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden 
Berechnung des Heizenergiebedarfs; Wohngebäude 
in Verbindung mit DIN V 4701-10 (2003-08) Ener-
getische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer  
Anlagen - Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, 
Lüftung; Beiblatt 1: Anlagenbeispiele

Das zu errichtende Wohngebäude und das Referenz-
gebäude sind jeweils nach demselben Bilanzierungs-
verfahren zu berechnen.

Der berechnete Energiebedarf bezieht sich bei Wohn-
gebäuden auf die Gebäudenutzfläche AN. Gemäß 
EnEV 2007 wurden unterschiedliche Berechnungsfor-
meln für AN zugrunde gelegt – je nachdem ob es sich 
um einen Neubau oder ein Bestandsge bäude handel-
te. Die Formel zur Berechnung der Nutzfläche AN aus 
dem beheizten Gebäudevolumen wird in der EnEV 
2009 vereinheitlicht und ist – auch bei Neubauten – 
von der durchschnittlichen Geschosshöhe abhängig.

Die Anforderungen an neu zu errichtende 
Wohngebäude wurden in der EnEV 2007  
anhand einer Formel und einer Tabelle ermit-
telt, die auf dem A/Ve -Verhältnis beruhten. In 
der EnEV 2007 konnte für Wohngebäude das 
vereinfachte Berechnungsverfahren angewen-
det werden. Dieses ist nun nicht mehr zulässig. 

In der EnEV 2009 werden die Anforderungen 
an neu zu errichtende Gebäude durch das 
Referenzgebäudeverfahren individuell be-
stimmt.

Die Anforderungen für zu errichtende Wohn-
gebäude umfassen – wie bisher Maximalwerte 
für den Jahres-Primärenergiebedarf QP und 
den Transmissionswärmeverlust H‘T. Außer-
dem müssen nach wie vor Anforderungen an 
den sommerlichen Wärmeschutz eingehalten 
werden. Die höchstzulässigen Sonneneintrags-
kennwerte sind in DIN 4108-2: 2003-07 Ab-
schnitt 8 festgelegt.

Weiterhin bestehen Anforderungen an:
•	die	Dichtigkeit,
•	den	Mindestluftwechsel,
•	den	Mindestwärmschutz
•	Wärmebrücken	sowie
•	Nutzung	von	erneuerbaren	Energien

Ein Referenzgebäude ist ein fiktives 
Bauwerk, das dem Gebäude, welches 
untersucht werden soll, im Hinblick auf 
Größe, Geometrie, Nutzung und Aus-
richtung entspricht. Für die Qualität 
und die technische Ausstattung des Re-
ferenzgebäudes werden Standard-
werte gemäß der Vorgabe der Verord-
nung eingesetzt. Daraus werden Bedin-
gungen ermittelt, die das tatsächliche 
Gebäude erfüllen muss.

3.3 Einführung des Bilanzierungsverfahrens 
für Wohngebäude nach DIN V 18599

3.2 Einführung des Referenzgebäude-
verfahrens für Wohngebäude
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Die EnEV 2009 verpflichtet die Gebäudeeigen-
tümer in verschiedenen Fällen zu Nachrüstungen. 
Bei den Nachrüstverpflichtungen für bestehende 
Gebäude wird nach den „unbedingten“ – auch 
zwingend genannte – und den „bedingten“ Ver-
pflichtungen unterschieden:

•	Bei	Wohngebäuden	mit	nicht	mehr	als	zwei	
Wohnungen, von denen der Eigentümer eine 
Wohnung am 01.02.2002 selbst bewohnt 
hat, sind die Pflichten zur Nachrüstung erst  
im Falle eines Eigentümerwechsels nach dem 
01.02.2002 von dem neuen Eigentümer zu 
erfüllen. Die Frist zur Pflichterfüllung beträgt 
zwei Jahre ab dem ersten Eigentumsübergang. 
Sind im Falle eines Eigentümerwechsels vor 
dem 01.01.2010 noch keine zwei Jahre ver-
gangen, genügt es, die obersten Geschoss-
decken beheizter Räume so zu dämmen,  
dass der Wärmedurchgangskoeffizient der 
Geschossdecke 0,30 W/(m2 · K) nicht über-
schreitet.

•	Die	Eigentümer	von	Gebäuden	sind	für	die	
Nachrüstungen verantwortlich.

•	Die	Nachrüstungen	sind	nicht	verpflichtend,	
wenn die Aufwendungen für die Nachrüstung 
nicht in angemessener Frist durch die daraus 
resultierenden Einsparungen erwirtschaftet 
werden können bzw. zu einer „unbilligen Härte“ 
führen.

3.4.1 Unbedingte  
Nachrüstungsverpflichtung

•	Außerbetriebnahme von älteren Kesseln 
Nachrüstpflichten für Heizkesseltausch 
und die Dämmung von Heizungs- und 
Warmwasserrohren bleiben unverän-
dert. Heizkessel, die vor dem 
01.10.1978 eingebaut wurden, dür-
fen nicht mehr betrieben werden.

• Dämmung der obersten Geschossdecken
 Bisher bestand die Pflicht zur nachträg-

lichen Dämmung nur auf nicht begeh-
baren, aber zugänglichen obersten  
Geschossdecken. Mit der EnEV 2009 
besteht die Verpflichtung auch begeh-
bare, oberste Geschossdecken bis zum 
31.12.2011 zu dämmen. Der maxima-
le Wärmedurchgangskoeffizient dieser 
Geschossdecken darf 0,24 W/(m2 · K) 
nicht überschreiten. Wenn das darüber 
liegende Dach anstelle der obersten 
Geschossdecke gedämmt ist, gilt die 
Verpflichtung als erfüllt. 

3.4 Nachrüstverpflichtungen und Außerbetriebnahmen
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3.4.2 Bedingte  
Nachrüstverpflichtung

Bedingte Nachrüstverpflichtungen 
können bei Änderungen am Gebäu-
de entstehen. Werden notwendige 
(Reparaturen) oder freiwillige Ände-
rungen, Erweiterungen oder Aus-
bauten von Gebäuden vorgenom-
men, so besteht nach EnEV 2009  
die Verpflichtung:

•	bei	geänderten	Wohngebäuden 
insgesamt den Jahres-Primärener-
giebedarf QP des Referenzgebäudes 
und den Höchstwert des spezifischen 
Transmissionswärmeverlusts H‘T  
und

•	bei geänderten Nichtwohngebäuden 
insgesamt den Jahres-Primärener-
giebedarf QP des Referenzgebäudes 
und die Höchstwerte der mittleren 
Wärmedurchgangskoeffizienten  
(U-Werte)

um nicht mehr als 40% zu überschrei-
ten. Bei unwesentlichen Änderungen 
– d. h. wenn die Fläche der geänder-
ten Bauteile nicht mehr als 10% der 
gesamten jeweiligen Bauteilfläche 
des Gebäudes betrifft, besteht keine 
Nachweisverpflichtung.

•	Außerbetriebnahme von Speicherheizsystemen 
Unter verschiedenen Bedingungen müssen elek-
trische Speichersysteme in Wohngebäuden mit 
mehr als fünf Wohnungen und normal beheizten 
Nichtwohngebäuden – mit mehr als 500 m2 be-
heizter Nutzfläche – bis spätestens 31.12.2019 
außer Betrieb genommen werden, sofern diese 
älter als 30 Jahre sind und in Wohngebäuden 
das einzige Heizsystem darstellen.

 Wenn die Heizung in einem Gebäude insge-
samt aus mehreren Heizaggregaten besteht, ist 
das Alter des zweitältesten Gerätes für den Aus-
tauschzeitpunkt maßgeblich. Davon ausgenom-
men sind Heizungen mit sehr niedriger Leistung 
von weniger als 20 W/m2, die unter Umstän-
den in Passivhäusern eingesetzt werden.

 Speicherheizsysteme sind vom Austausch ausge-
nommen, wenn der Austausch auch unter Inan-
spruchnahme von Förderprogrammen unwirt-
schaftlich wäre oder das Gebäude mindestens 
der WSchV 1995 entspricht.

Außerbetriebnahme von  
elektrischen Speicherheizsystemen

 Einbau Außerbetriebnahme

vor    01.01.1990 nach dem 31.12.2019

nach 31.12.1989 30 Jahre nach dem Einbautermin

Quelle: EnEV 2007 /2009 

Tabelle 4
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3.5.1 Verantwortlichkeiten

Bisher war grundsätzlich der Bau-
herr für die Einhaltung der Vor-
schriften der EnEV verantwortlich. 
In der EnEV 2009 wird darüber 
hinaus festgelegt, dass auch Per-
sonen, die bei der Errichtung 
oder Änderung von Gebäuden 
oder Anlagentechnik tätig wer-
den, im Rahmen ihres Wirkungs-
kreises Verantwortung tragen.

3.5.2 Nachweispflichten

Bei verschiedenen Arbeiten an bestehenden 
Gebäuden und deren technischer Ausrüstung 
zur Wärme- und Warmwassererzeugung müs-
sen die Ausführenden dem Eigentümer unver-
züglich nach Abschluss der Arbeiten schriftlich 
bestätigen, dass die Anforderungen der EnEV 
2009 für das geänderte oder eingebaute Bau-
teil eingehalten wurden. Es ist eine so genannte 
Unternehmererklärung (siehe unten) vorzulegen. 
Die Unternehmererklärung ist vom Bauherrn 
oder Eigentümer und dessen Rechtsnachfolger 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

Intensivierung privater Nachweispflichten  
zur Stärkung des Vollzugs
 
Wurden Arbeiten in Eigenleistung durchge-
führt, reicht die Angabe des Eigentümers 
über die Art und den Zeitpunkt des Abschlus-
ses der durchgeführten Maßnahme, wenn 
die nach Landesrecht zuständige Behörde 
eine solche Eigentümererklärung verlangt.

Der Bezirksschornsteinfeger-
meister war bereits teilweise  
– in Abhängigkeit des jeweils 
geltenden Landesrechts – im 
Rahmen der Feuerstättenschau 
für bestimmte Kontrollen ver-
antwortlich. Dazu gehörten 
beispielsweise, die Außerbe-
triebnahme sehr alter Kessel 
(vor dem 01.10.1978 einge-
baut) sowie die ordnungsge-
mäße Dämmung von Wärme-
verteilungs- und Warmwasser-
leitungen zu überprüfen. 

Der Bezirksschornsteinfeger-
meister soll künftig überprü-
fen, ob die Nachrüstverpflich-
tungen (Austausch alter Heiz-
kessel und Dämmung von Ver-
teilungsleitungen und Arma-
turen) und die Anforderungen 
beim Einbau einer neuen An-
lage (Regelung zur Nachtab-
senkung, Regelung der Um-
wälzpumpen, Anforderungen 
an Verteilungsleitungen und 
Armaturen) eingehalten wur-
den. Die Überprüfung wird 
einmalig bei der ersten Feuer-
stättenschau nach Inkrafttreten 
der Verordnung durchgeführt.

3.5 Verantwortlichkeiten, Nachweispflichten und Überprüfungen

Feinstaub-Emissionen von Heizsystemen
Mittlere Emissionen für kleine und mittlere Feuerungsanlagen

in mg/kWh

Steinkohle-Brikett

Braunkohle-Brikett
Rheinland

Holz, stückig

Holzpellets

Heizöl

Erdgas

554

306

284

43

6,1

0,11

Bild 5

3.5.3 Überprüfungen durch den        Bezirksschornsteinfeger
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4.1 Anwendungsbereich
 
Die EnEV 2009 gilt – vereinfacht 
zusammengefasst – für Wohn- und 
Nichtwohngebäude, deren Räume 
unter Einsatz von Energie geheizt 
oder gekühlt werden und stellt  
Anforderungen für die Technische 
Gebäudeausstattung auf. Einige 
Ausnahmen für die Anwendung 
der Vorschrift sind auf Seite 5 
(Abschnitt  2.1) benannt.

4.2 Begriffsbestimmungen
 
Unter erneuerbare Energien sind 
nunmehr nachstehende Begriffe  
aufgeführt:
•	solare	Strahlungsenergie,
•	Umweltwärme,
•	Geothermie,
•	Wasserkraft,
•	Windenergie	und
•	Energie	aus	Biomasse.

Weitere Fachbegriffe  
sind im Glossar erläutert.

Der Eigentümer kann dem Bezirksschornstein-
fegermeister zum Nachweis von Nachrüstun-
gen eine Unternehmererklärung bzw. eine  
Eigentümererklärung vorlegen. In diesem Fall 
muss keine Prüfung durch den Schornsteinfe-
ger durchgeführt werden.

Bei Nichteinhaltung der Anforderungen ge-
mäß EnEV 2009 ist der Bauherr oder Eigen-
tümer nunmehr schriftlich auf dessen Pflichten 
hinzuweisen und es sind angemessene Fris-
ten zu deren Beseitigung zu setzen. Bei 
Nichteinhaltung der Nachrüstpflichten durch 
den Eigentümer hat der Bezirksschornsteinfe-
germeister die nach Landesrecht übergeord-
nete zuständige Behörde zu informieren.

Der Bezirkschornsteinfeger ist angehalten,  
in Fällen, in denen der Eigentümer rechtlich 
noch nicht zur Nachrüstung verpflichtet ist, 
Nachrüstempfehlungen zu geben.

Allgemeine Vorschriften
4

Feinstaub-Emissionen von Heizsystemen
Mittlere Emissionen für kleine und mittlere Feuerungsanlagen

in mg/kWh

Steinkohle-Brikett

Braunkohle-Brikett
Rheinland

Holz, stückig

Holzpellets

Heizöl

Erdgas

554

306

284

43

6,1

0,11

Bild 6

3.5.3 Überprüfungen durch den        Bezirksschornsteinfeger
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5.1 Anforderungen an Wohngebäude

Nach wie vor müssen zu errichtende Wohn-
gebäude vorgegebene Maximalwerte für den 
Jahres-Primärenergiebedarf QP und den 
Transmissionswärmeverlust H‘T einhalten. 
Weiterhin bestehen Anforderungen an den 
sommerlichen Wärmeschutz, an die Dichtig-
keit, den Mindestluftwechsel, den Mindest-
wärmeschutz und Wärmebrücken.

Verschärfung der primärenergetischen Anfor-
derungen bei Neubau und Sanierung um 
durchschnittlich 30%  gegenüber EnEV 2007

Die Maximalwerte des Jahres-Primärenergie-
bedarfs QP für Heizung, Warmwasserberei-
tung, Lüftung und Kühlung werden vorgege-
ben durch ein Referenzgebäude gleicher 
Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrich-
tung, das eine vorgegebene technische Ge-
bäudeausstattung besitzt. (Siehe EnEV 2009, 
Anlage 1, Tabelle 1 – Ausführung des Refe-
renzgebäudes bei Wohngebäuden).

Verschärfung der Anforderungen (H‘T-Wert) um 
durchschnittlich 30% gegenüber EnEV 2007

Die Maximalwerte des spezifischen, auf die 
wärmeübertragende Umfassungsfläche bezo-
gene Transmissionswärmeverlusts H‘T ermitteln 
sich nach dem Gebäudetyp, der nach der 
Nutzfläche und dem Grad der Gebäudestel-
lung unterschieden wird. Des Weiteren teilt 
man in freistehende, einseitig angebaute und 
andere Wohngebäude ein. Für Erweiterungen 
und Ausbauten sind gesonderte Anforderun-
gen vorgesehen (siehe Tabelle 2, Seite 6). 

Kleinere freistehende Wohngebäude müssen 
schärfere Anforderungen erfüllen als größere 
oder angebaute Wohngebäude.

Zu errichtende Gebäude

Bild 7

5
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5.2 Nachweis zur Einhaltung der EnEV 2009 für ein zu er-
richtendes Wohngebäude anhand eines praktischen Beispiels

Aufgabenstellung:  
Anhand des Referenzgebäudeverfahrens soll nachgewiesen werden, inwie-
weit die Anforderungen der EnEV 2009 durch die Ausstattung mit moderner 
Heiztechnik – Gas-Brennwert-Kessel plus Solarenergienutzung – sowie entspre-
chender Konditionierung der thermischen Hülle erfüllt werden. 

Der Beispielrechnung liegen folgende Annahmen zugrunde: 

Tabelle 5: Basisdaten zur Berechnung von gebäudespezifischen Kenndaten für ein Einfamilienhaus (Neubau), 
gemäß EnEV 2009 mit einer/einem
Nutzfläche  AN = 150 m2  
Wohnfläche  AWfl. = 125 m2  
beheizten Volumen Ve = 469 m3 

Heizsystem Gas-Brennwert-Kessel + solare TWE + Abluftanlage

Heizung

Erzeugung Zentrale Wärmeerzeugung  
Brennwert-Kessel – 14 kW, Erdgas E

Verteilung · Auslegungstemperatur 55/45 °C  
· Dämmung der Verteilungsleitungen gemäß EnEV 2009  
· optimierter Betrieb: optimale Heizkurve,  
 hydraulischer Abgleich, Umwälzpumpe leistungsgeregelt

Übergabe · freie Heizflächen 
· Anordnung im Außenwandbereich  
· Thermostatventile mit Auslegungsproportionalbereich 1 K

Lüftungsanlage Abluftanlage

Trinkwassererwärmung (TWE) 

Erzeugung Zentrale Warmwasserbereitung:  
 1. solarthermische Anlage, 5 m2 Flachkollektor, Neigung 30 °     
 2. zentraler Gas-Brennwert-Kessel  
    Aufstellungsort innerhalb der thermischen Hülle

Speicherung · bivalenter Solarspeicher (380 Liter) 
 Dämmung nach EnEV 2009 

Verteilung · Verteilung mit Zirkulation 
 Dämmung der Leitungen nach EnEV 2009

Ausführung  
thermische Hülle:  
U-Werte der Außen-
wandbauteile

· Außenwand 0,28 W/(m2·K) 
· Fenster 1,30 W/(m2·K)  
· Dach 0,20 W/(m2·K)  
· Kellerdecke 0,35 W/(m2·K)
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Für das Referenzgebäude sowie das zu errichtende Wohngebäude wurden nachfolgende Kennwerte ermittelt: 

Mit der gewählten Heiztechnik sowie Ausführung der thermischen Hülle werden die Anforderungen an den  
zulässigen Höchstwert des Primärenergiebedarfs eingehalten. Der Endenergiebedarf des Gebäudes beträgt  
72 kWh/(m2·a) und erfüllt somit die Anforderungen der EnEV 2009. 

Bild 9: Vergleichswerte Endenergie- und Primärenergiebedarf für ein zu errichtendes Wohngebäude (Neubau) 

Bild 8: Ermittelte Energiewerte gemäß Referenzgebäudeverfahren nach DIN 4701-10 (2003-08);  
 Verwendete Software: Energieberater PLUS 7.0.1; Quelle: iTG Dresden GmbH, Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz

Eingaben: AN = 150 m2  ·   tHP = 185 Tage

Trinkwassererwärmung

QtW = 1.875 kWh/a

QtW = 12,50 kWh/m2a

Qh,TW = 5,55 kWh/m2a

QTW,E = 2.058 kWh/a

QTW,P = 2.795 kWh/a

absoluter Bedarf

bezogener Bedarf

Ergebnisse:

Deckung von qh

∑ Wärme

∑ Hilfsenergie

∑ Primärenergie

Heizung

Qh = 9.258 kWh/a

Qh = 61,73 kWh/m2a

Qh,H = 52,92 kWh/m2a

QH,E = 8.073 kWh/a

   308

QH,P = 9.682 kWh/a

Lüftung

Qh,L = 3,26 kWh/m2a

QL,E =   0 kWh/a

  146 kWh/a

QL,P =  379 kWh/a

Endenergie

Primärenergie

Anlagen-Aufwandszahl

Endenergie 
nach eingesetzten Energieträgern

QE = 10.131 kWh/a

  658 kWh/a

QP = 12.856 kWh/a

qP = 85,72 kWh/m2a

eP = 1,15 –

QE,1 = 10.131 kWh/a

∑ Wärme

∑ Hilfsenergie

∑ Primärenergie

∑ Erdgas E

0 50 100 150 200 250 300 350 ≥400

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
72 kWh/(m2 · a)

Passiv-
haus

MFH
Neubau

EFH
Neubau

EFH
energetisch 

gut modernisiert

Durchschnitt
Wohngebäude

MFH EFH
energetisch nicht wesentlich modernisiert

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes („Gesamtenergieeffizienz“)

86 kWh/(m2 · a)



17

Die Verordnung ist auf nicht beheizte 
oder nicht gekühlte Gebäudeteile 
nicht anzuwenden. Es entfällt die bis-
herige Öffnungsregel für gekühlte Ge-
bäude, mit der Begründung, dass für 
Kühlung, aufgrund von unzureichen-
dem sommerlichen Wärmeschutz ein 
hoher vermeidbarer Energiebedarf 
des Gebäudes auftreten würde. 

Unter der Gebäudebezugsfläche AN 
ist ausschließlich die thermisch kondi-
tionierte Fläche zu verstehen.

Wurden in der EnEV 2007 die Anfor-
derungen an die Gebäudehülle noch 
über den Transmissionswärmekoeffizi-
enten H‘T bestimmt, erfolgt der Nach-
weis nach EnEV 2009 über gemittelte 
Wärmedurchgangskoeffizienten  
(U-Werte) der opaken – d.h. nicht 
lichtdurchlässigen – Außenwandbau-
teile. Somit entfällt auch die so ge-
nannte 76%-Regel, d.h. die Nach-
weismöglichkeit über die Unterschrei-
tung des spezifischen Transmissions-
wärmetransferkoeffizienten der Ge-
bäudehülle (siehe Höchstwerte der 
Wärmedurchgangskoeffizienten der 
wärmeübertragenden Umfassungsflä-
che von Nichtwohngebäuden in der 
EnEV 2009, Anlage 2, Tabelle 2).

Das Berechnungsverfahren für die Bi-
lanzierung von Nichtwohngebäuden 
hat sich nicht geändert. Verschärft 
wurde – wie bei Wohngebäuden – 
das Anforderungsniveau hinsichtlich 
des Jahres-Primärenergiebedarfs QP , 
auch bei Nichtwohngebäuden.

Der Kennwert des Jahres-Primärenergie-
bedarfs QP ist nach DIN V 18599-1 zu 
ermitteln. Als Randbedingungen sind 
die in den Tabellen 4 bis 8 der DIN V 
18599-10 aufgeführten Nutzungs-
randbedingungen und Klimadaten zu 
verwenden. 

Soweit sich bei einem Gebäude Flächen 
hinsichtlich ihrer: 

•	Nutzung,
•	technischen	Ausstattung,	
•	inneren	Lasten	oder	
•	Versorgung	mit	Tageslicht

wesentlich unterscheiden, ist das  
Gebäude gemäß DIN V 18599-1  
in Verbindung mit DIN V 18599-10  
in Zonen zu unterteilen.  

Das vereinfachte Berechnungsverfah-
ren – das so genannte Ein-Zonen-Mo-
dell – zur Ermittlung des Jahres-Primär-
energiebedarfs QP, darf abweichend 
dazu verwendet werden u.a. für:

•	Bürogebäude	und	Gewerbeeinrich-
tungen mit höchstens 1.000 m2 Net-
togrundfläche,

•	Schulen,	Turnhallen,	Kindergärten,
•	Herbergen	ohne	Schwimmhalle,	

Sauna- oder Wellnessbereiche und
•	Bibliotheken.

Wenn für die energetische Bewertung 
im Rahmen der Berechnungsverfahren 
keine Regeln der Technik vorliegen, 
dürfen zukünftig die Eigenschaften 
vergleichbarer Komponenten ange-
setzt werden.

5.3 Anforderungen an Nichtwohngebäude
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6.1 Allgemeines

Die EnEV 2009 legt für Änderungen, 
Erweiterungen und Ausbauten von be-
stehenden Gebäuden Höchstwerte der 
Wärmedurchgangskoeffizienten (U-
Werte) für die betroffenen Außenbau-
teile fest. Die Anforderungen gelten als 
erfüllt, wenn die Anforderungen, die 
aus dem Referenzgebäudeverfahren 
für Neubauten bestehen, um nicht 
mehr als 40% überschritten werden.

Änderungen von Außenbauteilen sind 
so auszuführen, dass die festgelegten 
Wärmedurchgangswerte der betroffe-
nen Außenbauteile nicht überschritten 
werden.

Betrifft die Fläche der geänderten Bau-
teile nicht mehr als 10% der gesamten 
jeweiligen Bauteilfläche des Gebäu-
des, besteht keine Pflicht zur Einhal-
tung der vorgegebenen Wärmedurch-
gangskoeffizienten (Bagatellgrenze).

Liegen bei bestehenden Gebäuden 
keine Angaben zu den geometrischen 
Abmessungen und energetischen 
Kennwerten der Bauteile und Anla-
genkomponenten vor, können für die 
Berechnungen jeweils vereinfachte 
Verfahren und gesicherte Erfahrungs-
werte herangezogen werden.

Sind bei der Erweiterung oder dem 
Ausbau eines Gebäudes mehr als 15 
und höchstens 50 m2 Nutzfläche be-
troffen, sind für die betroffenen Au-
ßenbauteile die Anforderungen des 
Bauteilverfahrens einzuhalten.

Bestehende Gebäude und Anlagen
6
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6.2 Nachweis zur Einhaltung der EnEV 2009 für ein Wohngebäude  
im Bestand (vor/nach Sanierung) anhand eines praktischen Beispiels

Aufgabenstellung:  
Für ein Wohngebäude im Bestand wird die Energieeffizienz vor und nach der Sanierung – Austausch des 
alten Kessels gegen einen modernen Gas-Brennwert-Kessel plus Solarenergienutzung sowie Dämmmaß-
nahmen an der Gebäudehülle – ermittelt. Ziel ist es, die Erfüllung der Anforderungen der EnEV 2009 nach 
einer umfassenden Sanierungsmaßnahme anhand des Bauteilverfahrens nachzuweisen. 

Der Beispielrechnung für das Wohngebäude Baujahr 1987 liegen folgende Annahmen zugrunde: 

Tabelle 6: Basisdaten zur Berechnung von gebäudespezifischen Kenndaten für ein Einfamilienhaus im Bestand, 
vor/nach Sanierung gemäß EnEV 2009 mit einer/einem
Nutzfläche  AN = 150 m2  
Wohnfläche  AWfl. = 125 m2  
beheizten Volumen Ve = 469 m3 

Zustand vor der Sanierung Zustand nach der Sanierung

Heizsystem Alter Kessel mit Gebläsebrenner Gas-Brennwert-Kessel + solare TWE

Heizung

Erzeugung Zentrale Wärmeerzeugung  
Gebläse-Kessel – 35 kW, Erdgas E  
Auslegungstemperatur 70/55 °C 

Zentrale Wärmeerzeugung 
Brennwert-Kessel – 14 kW, Erdgas E  
Auslegungstemperatur 55/45 °C

Verteilung · Dämmung der Verteilungsleitungen:  
 ungenügend 
· Altbautypischer Betrieb: flachere Heizkurve,  
 kein hydraulischer Abgleich  
· Umwälzpumpe nicht leistungsgeregelt 

· Dämmung der Verteilungsleitungen  
 gemäß EnEV 2009  
· optimierter Betrieb: optimale Heizkurve, 
 hydraulischer Abgleich  
· Umwälzpumpe leistungsgeregelt

Übergabe · freie Heizflächen 
· Anordnung im Außenwandbereich 
· Thermostatventile mit Temperatur- 
 vorregelung 

· freie Heizflächen 
· Anordnung im Außenwandbereich 
· Thermostatventile mit Auslegungs– 
 proportionalbereich 1 K

Trinkwassererwärmung (TWE) 

Erzeugung · Zentrale Warmwasserbereitung 
· Warmwassererzeugung über  
 die Heizungsanlage 

· Zentrale Warmwasserbereitung: 
 1. solarthermische Anlage,  
     5 m2 Flachkollektor, Neigung 30 ° 
 2. zentraler Gas-Brennwert-Kessel  
 Aufstellungsort innerhalb der thermischen 
 Hülle

Speicherung · indirekt beheizter Speicher (200 Liter) 
· Dämmung ungenügend (1978 bis 1986) 

· bivalenter Solarspeicher (380 Liter) 
· Dämmung nach EnEV 2009

Verteilung · Verteilung mit Zirkulation 
· Dämmung der Leitungen:  
 ungenügend (Altbau)

· Verteilung mit Zirkulation 
· Dämmung der Leitungen  
 nach EnEV 2009

Ausführung  
thermische Hülle:  
U-Werte der  
Außenwandbauteile

etwa WSchV 77 
· Außenwand 0,80 W/(m2·K) 
· Fenster 2,80 W/(m2·K)  
· Dach 0,50 W/(m2·K)  
· Kellerdecke 0,80 W/(m2·K)

neu 
· Außenwand 0,24 W/(m2·K) 
· Fenster 1,30 W/(m2·K)  
· Dach 0,22 W/(m2·K)  
· Kellerdecke 0,27 W/(m2·K)
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Nach EnEV 2009 besteht die Möglichkeit, die Anforderungen sowohl durch 
Unterschreiten des maximal zulässigen Höchstwertes für den Primärenergie-
bedarf als auch durch Einhalten der geforderten Bauteil-Kennwerte zu erfüllen:

Tabelle 7: Möglichkeiten zur Sanierung auf das Anforderungsniveau EnEV 2009 am vorstehenden Beispiel (Tabelle 6)

Anforderungen  
EnEV 2009

durchgeführte  
Maßnahmen

U-Werte –  
neu

Außenwand in W/(m2·K) 0,24 Wärmedämmung 
von 12 cm

0,24

Fenster in W/(m2·K) 1,30 2-Scheiben-Wärme-
schutzverglasung

1,30

Dach in W/(m2·K) 0,24 Untersparren- 
dämmung

0,22

Kellerdecke in W/(m2·K) 0,30 Wärmedämmung 
von 10 cm

0,27

Der Jahres- Primär-
energiekennwert des 
sanierten Wohnge-
bäudes darf den 
eines gleichartigen 
Neubaus um nicht 
mehr als 40% über-
schreiten.

Oder die Bauteil-
Anforderungen 
müssen erfüllt sein.

Gesamt in kWh/(m2·a) max. 120,0 Primärenergiebedarf 96,58
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Der Endenergiebedarf des Gebäudes konnte durch vorgenannte Sanierungsmaßnahmen um 268 kWh/(m2·a) reduziert werden. 

Bild 11: Vergleichswerte Endenergie- und Primärenergiebedarf nach bzw. vor Sanierung eines Wohngebäudes im Bestand

0 50 100 150 200 250 300 350 ≥400

Passiv-
haus

MFH
Neubau

EFH
Neubau

EFH
energetisch 

gut modernisiert

Durchschnitt
Wohngebäude

MFH EFH
energetisch nicht wesentlich modernisiert

351 kWh/(m2 · a)
vor der Sanierungnach der Sanierung

vor der Sanierung

Endenergiebedarf dieses Gebäudes 83 kWh/(m2 · a)

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes
(„Gesamtenergieeffizienz“)

97 kWh/(m2 · a) 394 kWh/(m2 · a)
nach der Sanierung

Für das untersuchte Bestandsgebäude wurden nachfolgende Kennwerte für den Zustand  
vor bzw. nach der Sanierung ermittelt:

Bild 10: Ermittelte Energiekennwerte gemäß Bauteilverfahren nach DIN 4701-10 (2003-08);  
 Verwendete Software: Energieberater PLUS 7.0.1; Quelle: iTG Dresden GmbH, Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz

Eingaben: AN = 150 m2  ·   tHP = 279 Tage vor / 219 Tage nach der Sanierung

Trinkwassererwärmung

QtW = 1.875 1.875 kWh/a

QtW = 12,50 12,50 kWh/m2a

Qh,TW = 18,18 6,56 kWh/m2a

QTW,E = 12.299 2.005 kWh/a

  201 204 kWh/a

QTW,P = 14.052 2.737 kWh/a

absoluter Bedarf

bezogener Bedarf

Ergebnisse:

Deckung von qh

∑ Wärme

∑ Hilfsenergie

∑ Primärenergie

Heizung

Qh = 24.834 10.706 kWh/a

Qh = 165,59 71,38 kWh/m2a

Qh,H = 147,40 64,83 kWh/m2a

QH,E = 39.619 9.610 kWh/a

   586 368 kWh/a

QH,P = 45.104 11.748 kWh/a

Endenergie

Primärenergie

Anlagen-Aufwandszahl

Endenergie 
nach eingesetzten Energieträgern

QE = 51.918 11.815 kWh/a

  787 573 kWh/a

QP = 59.156 14.485 kWh/a

qP = 394,43 96,56 kWh/m2a

eP = 2,21 1,15 –

QE,1 = 51.918 11.815 kWh/a

∑ Wärme

∑ Hilfsenergie

∑ Primärenergie

∑ Erdgas E

vorher

vorhervorher

nachher

nachhernachher
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Die EnEV 2009 begrenzt die anla-
gentechnischen Mindestanforde-
rungen nicht mehr nur auf Gas- und 
Öl-Heizkessel, sondern erweitert die-
se auf alle sonstigen Wärmeerzeu-
gungssysteme.

Die Mindestanforderung bezieht sich 
nicht mehr auf den Typ des Wärmeer-
zeugers sondern auf seine Aufwands-
zahl, die das Produkt aus Erzeuger-
aufwandszahl eg und Primärenergie-
faktor fP ist und nicht größer als 1,30 
(Aufwandszahl) sein darf.

Diese Anforderung gilt für Brennwert-
kessel in Verbindung mit einer solar-
thermischen Anlage ohne weiteren 
Nachweis als erfüllt. Vom Nachweis 
der Aufwandszahl sind bestehende 
Gebäude befreit, deren Jahres-Primär-
energiebedarf QP den Wert des Jah-
res-Primärenergiebedarfs des Refe-
renzgebäudes um nicht mehr als 40% 
überschreitet.

Die EnEV 2009 fordert weiterhin, 
dass Zentralheizungen mit selbsttätig 
wirkenden Regelungen insgesamt und 
raumweise ausgestattet sind. In Zen-
tralheizungen mit mehr als 25 kW 
Nennleistung sind die Umwälzpum-
pen der Heizkreise so auszustatten, 
dass deren elektrische Leistungsauf-
nahme selbsttätig in mindestens drei 
Stufen angepasst ist.

Zur Dämmung eingebauter Heizungs- 
und Warmwasserverteilungen wer-
den Mindestdicken der Dämmschicht 
gefordert.  Bei Verteilungsleitungen für 
Wärme-, Warmwasser- und Kühllei-
tungen sind die Dämmstärken zu ver-
doppeln, wenn diese Leitungen an 
die Außenluft grenzen.

Größere Klimaanlagen und sonstige 
Anlagen der Raumlufttechnik, die zur 
Luftbe- oder entfeuchtung eingesetzt 
werden, sind mit elektronischen Steu-
ereinrichtungen auszustatten bzw. mit 
diesen nachzurüsten.

Klimaanlagen mit einer Kälte-Nennlei-
stung von mehr als 12 kW sind mit ei-
ner Einrichtung zur Wärmerückgewin-
nung auszurüsten. Dieses trifft auch 
zu, wenn das Zentralgerät einer sol-
chen Klimaanlage erneuert wird. 

Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie                 Warmwasserversorgung
7
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Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie                 Warmwasserversorgung

An Klimaanlagen mit einer Kühlleis-
tung von mehr als 12 kW müssen 
weiterhin innerhalb vorgeschriebener 
Zeiträume energetische Inspektionen 
durch berechtigte Personen durchge-
führt werden.

Die bereits in der EnEV 2007 vorge-
schriebene energetische Inspektion 
von Klimaanlagen muss von fachkun-
digen Personen mit einem Hochschul-
abschluss (Ausbildungsschwerpunkt 
auf Versorgungstechnik oder tech-
nische Gebäudeausrüstung und min-
destens einem Jahr Berufserfahrung) 
durchgeführt und von diesen beschei-
nigt werden. Fallweise muss diese Be-
scheinigung der zuständigen Behörde 
vorgelegt werden.

Die Anforderungen hinsichtlich der 
Dämmung von Kälteverteilungslei-
tungen und –armaturen von Klimakäl-
teanlagen sind in Tabelle 8, Zeile 8 
ersichtlich.

 Wärmedämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen,  
Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen

Zeile Art der Leitungen/ Armaturen Mindestdicke der Dämmschicht 
[Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m · K)]

1 Innendurchmesser  
bis 22 mm

20 mm

2 Innendurchmesser  
über 22 mm bis 35 mm

30 mm

3 Innendurchmesser  
über 35 mm bis 100 mm

gleich Innendurchmesser

4 Innendurchmesser  
über 100 mm 

100 mm

5 Leitungen und Armaturen  
nach den Zeilen 1 bis 4 in 
Wand- und Deckendurchbrü-
chen, im Kreuzungsbereich  
von Leitungen an Leitungs- 
verbindungsstellen, bei  
zentralen Leitungsnetzverteilern

½ der Anforderungen  
der Zeilen 1 bis 4

6 Leitungen von Zentralheizungen 
nach den Zeilen 1 bis 4, die 
nach dem 31.01.2002 in  
Bauteilen zwischen beheizten 
Räumen verschiedener Nutzer 
verlegt werden

½ der Anforderungen  
der Zeilen 1 bis 4

7 Leitungen nach Zeile 6  
im Fußbodenaufbau

6 mm

8 Kälteverteilungs- und Kalt- 
wasserleitungen sowie  
Armaturen von Raumlufttechnik- 
und Klimakältesystemen

6 mm

Quelle: EnEV 2009

Tabelle 8
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Vorsch
riftenFristen

Die Vorschriften umfassen 
Festlegungen zu gemischt 
genutzten Gebäuden, Re-
geln der Technik, Bau-
denkmälern sowie Befrei-
ungen bei Anforderungen, 
die zur unbilligen Härte 
führen könnten. 

8.1 Baudenkmäler

Prinzipiell haben auch Baudenkmäler die Anforderungen der 
EnEV zu erfüllen. Im Fall von baulichen Änderung sind Baudenk-
mäler jedoch von der Pflicht zur Erstellung von Energieausweisen 
und deren Aushang befreit. Insgesamt sollen die durch die EnEV-
Novelle 2009 neu eingeführten verschärften Anforderungen 
wirtschaftlich und zumutbar für die Gebäudeeigentümer sein.

8.2 Befreiung

Im Falle, dass die Anforderungen der EnEV 2009 wegen beson-
derer Umstände zu „unbilliger Härte“ führen würden, sind die Be-
hörden angewiesen, auf Antrag Befreiungen zu erteilen. Eine un-
billige Härte liegt insbesondere dann vor, wenn die erforderlichen 
Aufwendungen innerhalb der üblichen Nutzungsdauer und einer 
angemessenen Frist nicht erwirtschaftet werden können.

8.3 Ordnungswidrigkeiten

In der EnEV 2009 werden die Tatbestände für Ordnungswidrig-
keiten erweitert. Künftig handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich 
– und nun auch – leichtfertig ein Gebäude entgegen den For-
derungen errichtet. Bei Verstößen gegen die Vorschriften der  
EnEV 2009 können Bußgelder bis zu 50.000 Euro erhoben  
werden. Für unterlassene Anzeige- und Nachweispflichten sind 
Bußgelder bis zu 5.000 Euro vorgesehen.

8.4 Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien  
im Neubau

Die Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien wird in der 
aktuellen Fassung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz  
(EEWärmeG) geregelt. Der verpflichtende Einsatz von erneuer-
baren Energien bzw. deren zugelassenen Ersatzmaßnahmen ist 
bisher bundeseinheitlich ausschließlich für neu zu errichtende  
Gebäude gesetzlich bindend. Das EEWärmeG bietet aber im  
§ 3 Abs. 2 die Option an, auf Landesebene ebenso die Eigentü-
mer bestehender Gebäude zur Nutzung erneuerbarer Energien 
zu verpflichten. 

Gemeinsame Vorschriften
8
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9.1 Maßnahmen

Trotz unterschiedlicher Beweggründe sollte 
mit einer energetischen Sanierung von Ge-
bäuden eine Reduzierung des Energiever-
brauchs und somit eine Reduktion des 
CO2-Ausstoßes verbunden sein. Aufgrund 
der erneuten Verschärfung der Anforde-
rungen an neue und bestehende Gebäude 
ergibt sich insbesondere für Planer, Archi-
tekten, Energieberater sowie aller beteiligten 
Fachhandwerker die Aufgabe, die Energie-
einsparpotenziale zu erkennen und diese 
Möglichkeiten, entsprechend den Anforde-
rungen der EnEV 2009, zu berücksichtigen. 
Aus dem Vergleich in Tabelle 9 ist ersicht-
lich, dass mit Inkrafttreten der EnEV 2009 
bei neu zu errichtenden Wohngebäuden 
ein durchschnittlicher Heizenergieverbrauch 
zum Standard wird, der in der Vergangen-
heit nur von besonders energieeffizienten 
Gebäuden erreicht wurde.

Zur energetischen Sanierung stehen dem Ge-
bäudeeigentümer unterschiedliche Maßnah-
men zur Verfügung: Die Dämmung von 
Wänden und Dächern, der Austausch von 
Fenstern, die Erneuerung der Heiztechnik 
oder die Nutzung erneuerbarer Energien wie 
z.B die Solarthermie oder Bioerdgas. Die 
wirksamste Maßnahme besteht jedoch im 
Austausch veralteter Heizsysteme. Im Sanie-
rungsfall kann der Investor mit dem Einsatz 
moderner Heizsysteme im Vergleich zu ande-
ren Energiesparmaßnahmen – ggf. finanziell 
gefördert – oftmals die kürzesten Amortisati-
onszeiten erreichen. 

Nachfolgend werden verschiedene Ansatz-
punkte zur energetischen Sanierung von 
Gebäuden aufgezeigt.

Tipps zur energetischen Sanierung von Gebäuden
9

 Entwicklung des Heizenergieverbrauchs in Abhängigkeit  
der Bauzeiten von Wohngebäuden

Tabelle 9

Bezeichnung Baujahr Heizenergiebedarf* 
in kWh/(m2·a)

Altbau ca. 1970 250 bis 350

nach WSchV 1978 nach 1978 120 bis 250

nach WSchV 1995 nach 1995    54 bis 100

nach EnEV 2002 nach 2002 30 bis 70

KfW-Effizenzhaus   60 2008 25 bis 60

KfW-Effizenzhaus   40 2008 20 bis 30

Neubau nach EnEV 2009 2010 25 bis 60

Passivhaus ab ca. 2000 15

* Heizenergiebedarf ohne Trinkwassererzeugung und Hilfsenergie 
Quelle: bdew
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Eine Wärmepumpe basiert auf einem thermodynamischen Kreis-
prozess, bei dem Wärmeenergie von einem niedrigen auf ein  
höheres Temperaturniveau durch Zufuhr von mechanischer Arbeit 
gebracht wird. Die energetische Effizienz wird durch die Jahresar-
beitszahl beschrieben. Bei der elektrischen Wärmepumpe be-
schreibt diese das Verhältnis von zugeführter elektrischer Energie 
zur abgegebenen Wärmemenge. Die rechnerischen Jahresar-
beitszahlen zur Erfüllung des EEWärmeG sind i.d.R. im realen 
Einsatz schwer erreichbar.

Der grundsätzliche Unterschied der Gas-Wärmepumpe zur Elektro-
Wärmepumpe besteht darin, dass der Antrieb des Verdichters mit 
Gas (Primärenergiefaktor 1,1) und nicht mit Strom (Primärenergie-
faktor 2,6) erfolgt. Dazu kommt entweder ein Gasmotor oder ein 
so genannter thermischer Verdichter (Gas-Absorptionswärmepumpe) 
zum Einsatz. Gas-Wärmepumpen erzeugen pro eingesetzter Kilo-
wattstunde Erdgas zwischen 1,2 und 1,6 kWh Wärme und kön-
nen somit zu einer erheblichen Energieeinsparung unter Berück-
sichtigung des primärenergetischen Aufwands beitragen. 

Niedrigtemperatur (NT)-Kessel sind im Hei-
zungsanlagenbestand sowohl bei Öl- als auch 
Gasfeuerungen weit verbreitet, sind jedoch – 
bei entsprechenden technischen Voraussetzun-
gen – durch Brenn werttech nik zu ersetzen. 
Moderne NT-Kessel erreichen heizwertbezo-
gene Normnutzungsgrade zwischen 92% 
und 94%. In der Praxis werden infolge der 
i.d.R. ungünstigeren Betriebsbedingungen üb-
licherweise Anlagennutzungsgrade im Bereich 
von 80% bis 85% erreicht.

Bei Gas-Heizungen ist der Einsatz der  Brenn-
werttechnik in Deutschland Standard. In ei-
nem Brennwertgerät erfolgt eine gegenüber 
der NT-Technik weitere Abkühlung der Ver-
brennungsabgase, so dass es zu einer (Teil-) 
Kondensation des bei der Verbrennung entste-
henden Wasserdampfes kommt. Gas-Brenn-
wertkessel erreichen bei niedrigen Systemtem-
peraturen einen heizwertbezogenen Norm-
Nutzungsgrad zwischen 104% und 109%. 
Bei geringem Heizenergiebedarf ist beson-
ders interessant, dass  modulierend arbeiten-
de Gas-Brennwertgeräte sich vollautomatisch 
dem tatsächlichen Wärmebedarf anpassen 
und auch den Warmwasserbedarfsfall kom-
fortabel abdecken können. 

Eine Alternative zu fossilen Energieträgern 
stellt die Nutzung von Holz dar. Eine spürba-
re Marktpräsenz haben dabei in den letzten 
Jahren Holzfeuerstätten erlangt. Normnut-
zungsgrade von 85% bis ca. 94% werden 
mit guten Feuerstätten erreicht. In der Praxis 
werden infolge der i.d.R. ungünstigeren Be-
triebsbedingungen üblicherweise Anlagennut-
zungsgrade im Bereich von 80% bis 85% 
noch unterschritten. Eine besondere techni-
sche Herausforderung stellen aber nach wie 
vor die Staub- und besonders die  Feinstaub-
emissionen von Holzfeuerstätten dar.
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Normnutzungsgrad 
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Gaswärmepumpe

Brennwertkessel

Niedertemperaturkessel

Standardheizkessel
(Konstanttemperaturkessel)

Umstellbrand- und
Wechselbrandkessel

Steigerung der Energieeffizienz von Heizsystemen
Mit Erdgas wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte neue rationelle Energieanwen-
dungstechnologien ermöglicht und die Energieeffizienz kontinuierlich gesteigert.

Zum Heizen und zur Warmwasser erzeugung stehen unterschiedliche Technologien zur Verfügung: 

9.1 Technologien

Bild 12
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Gas-Klimageräte, die heizen 
oder/und kühlen können, ha-
ben im größeren Leistungsbe-
reich bereits ihre hohe Leis-
tungsfähigkeit in der Praxis un-
ter Beweis gestellt. Insbeson-
dere für den Einsatz im Einfa-
milienhaus sind Prüfstand- und 
Praxistests – mit so genannten 
Kompakt-Heizgeräten – im 
Rahmen der „Initiative Gas-
wärmepumpe“ angelaufen 
und die Geräte werden in  
Kürze marktverfügbar sein. 

Vorteile der Kraft-Wärmekopplung: Primärenergie- und CO2-Einsparung

36 %

70 %Verluste 13 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Staub

SO2

NOx

CO2

157 %Energieeinsatz 100 %

55 %Effizienz 87 %

100 %100 %

57 %

Kondensationskraftwerk

Dezentrales
BHKW
Erdgas62 %

6 %

Heizöl EL
η= 90 %

getrennte ErzeugungStromerzeugung BHKW

51 %

99,0 %

98,5 %

29,0 %

58,0 %

Entlastung um

Einsparung um

100 %Primärenergie 36,0 %

Kraftwerk
Kohle
η= 38 %

2 % elektrische
Übertragungsverluste

Seit einigen Jahren werden die Vorteile der 
dezentralen Energieversorgung durch Anwen-
dung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) inten-
siver genutzt und gefördert. 

KWK – d.h. gleich zeiti ge Strom- und Wärme-
erzeugung  – die im kleinen Leistungsbereich 
mit Verbrennungs-, oder Stirlingmotoren bzw. 
Gasturbinen realisiert werden kann. Die er-
zeugte Wärme wird im Objekt oder in räumli-
cher Nähe verbraucht. Die elektrische Energie 
kann dabei selbst genutzt oder in das Strom-
netz eingespeist werden. Als Energieträger 
kommen vorzugsweise Erdgas, Bioerdgas 
oder Flüssiggas, aber auch Heiz- und Bioöle 
in Frage. 

Von Mikro-KWK – der so genann-
ten Strom erzeugenden Heizung – 
spricht man üblicherweise, wenn 
die Geräte für den Ein- und Zwei-
familienhausbereich genutzt wer-
den können und wärmebedarfsge-
führt sind. Aktuelle technische Ent-
wicklungen lassen eine Marktein-
führung von Mikro-KWK-Anlagen 
mit Verbrennungs- bzw. Stirlingmo-
toren in wenigen Monaten erwarten.

Größere Anlagen sind Mini-KWK-
Systeme, die in einem elektrischen 
Leistungsbereich bis 50 kW liegen.

Man unterscheidet:

•	wärmegeführte	KWK	–	 
startet bei Wärmebedarf;  
Nebenprodukt Strom

•	stromgeführte	KWK	–	 
startet bei Strombedarf;  
Nebenprodukt Wärme

•	netzgeführte	KWK	–	 
mehre KWK-Anlagen  
werden über ein Netzwerk  
gesteuert und auch als  
„virtuelles Kraftwerk“  
bezeichnet.

Bild 13
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In der EnEV 2009 werden für die En-
ergiebilanzierung u.a. die Energiever-
luste des eingesetzten Energieträgers 
berücksichtigt. Der Quotient aus Pri-
märenergie und Endenergie – ist der  
Primärenergiefaktor fP – er spiegelt die 
Verluste einer Energieart wider, die 
bei der Gewinnung bzw. Erzeugung, 
Verteilung und Speicherung bis hin 
zur Bereitstellung angefallen sind.

Wie man der Tabelle 10 entnehmen 
kann, macht es bei der Bestimmung 
der energetischen Qualität einer Hei-
zungsanlage einen wesentlichen Un-
terschied, welcher Energieträger zur 
Energieversorgung verwendet wird. 
Daher können Kombinationen von fos-
silen und erneuerbaren Energien dazu 
beitragen, die Anforderungen der 
EnEV 2009 einfacher zu erfüllen.
Da das Produkt aus Primärenergie-
faktor fP und Erzeugeraufwandszahl eg 
nicht größer als 1,30 (Anlagen-Auf-
wandszahl eP) sein darf, ist ebenso 
Augenmerk auf die Auswahl eines ge-
eigneten Energieerzeugers zu legen. 

Mit dem Faktor Erzeugeraufwands-
zahl eg wird der Wirkungsgrad eines 
Wärmeerzeugers beschrieben und 
kann anhand unterschiedlicher Verfah-
ren ermittelt werden. 

Am besten schneidet die Solarthermie 
ab. Da hierbei keine Energie zur 
Wärmebereitstellung aufgewendet 
werden muss, werden Solaranlagen 
mit einer Erzeugeraufwandszahl von 
Null bewertet. 

Nach einer Erhebung des Instituts für 
Technische Gebäudeausrüstung Dres-
den (iTG) bietet ein Brennwertkessel 
in Kombination mit einer Sonnenkol-
lektoranlage zur Unterstützung der 
Warmwasserbereitung Einsparpoten-
ziale bis zu 50 Prozent. Die ASUE 
empfiehlt den Einsatz von Erdgas als 
Brennstoff, da bei dessen Verbren-
nung im Vergleich zu allen anderen 
fossilen Energieträgern, die geringste 
Menge des Treibhausgases Kohlendi-
oxid und weiterer Emittenten entsteht.

9.3 Energiearten und ihre Primärenergiefaktoren/ Aufwandszahl
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9.3 Energiearten und ihre Primärenergiefaktoren/ Aufwandszahl

Beim zukunftsfähigen Umbau des Wärme-
marktes werden Erdgas und Bioerdgas mit sei-
nen niedrigen Primärenergiefaktoren und den 
geringsten Emissionen eine zentrale Bedeutung 
zukommen. In Verbindung mit neuen hocheffi-
zienten Gastechnologien hat dieser Energie-
träger das Potenzial, umweltschonend und 
kostengünstig Wärme bereitzustellen, Strom 
zu erzeugen und/oder Gebäude zu klimati-
sieren. Das sind u.a. die wichtigsten Ergebnis-
se aus einer aktuellen Untersuchung der Prog-
nos AG.

Systeme, die Zukunftssicherheit, Energieeffizi-
enz und Klimaschutz mit Funktionalität, Zuver-
lässigkeit und Kostenvorteilen verbinden, sind 
heute am Markt verfügbar. Deshalb wird ins-
besondere im Kontext der EnEV 2009 auf  
Gas-Plus-Technologien gesetzt, das heißt:

•	Brennwerttechnik	plus	Solar
•	Gas	plus	Biogas	=	Bioerdgas
•	Wärme	plus	Strom	=	Kraft-Wärme-Kopplung
•	Gas	plus	Umweltwärme	=	Wärmepumpe.

Besonders vorteilhaft ist der Einsatz von Bioerd-
gas für die Strom erzeugende Heizung, da 
gleichzeitig Wärme und Strom hocheffizient 
und ökologisch erzeugt wird und die Stromnet-
ze entlastet werden können. 

 

 

Energiearten und ihre Primärenergiefaktoren  
gemäß DIN V 44701/A1:11-2008

Anlagen-Aufwandszahlen ep für ausgewählte Heizsysteme

Tabelle 10

Tabelle 11

Heizung Trinkwassererwärmung (TWE) Anlagenaufwandszahl

Heizöl-Niedertemperatur-Kessel Speicher 1,58*

Erdgas-Brennwert-Kessel Speicher 1,44*

Erdgas-Brennwert-Kessel Solaranlage zur TWE 1,22

Erdgas-Brennwert-Kessel Solaranlage zur TWE  
sowie Heizungsunterstützung

1,15

Bioerdgas-Brennwert-Kessel Speicher 0,73

Bioerdgas-Brennwert-Kessel Solaranlage zur TWE 0,64

Mikro-KWK-Anlage 
(Stirlingmotor) mit Erdgas

Speicher 1,28

Mikro-KWK-Anlage 
(Stirlingmotor) mit Bioerdgas

Speicher 0,40

Luft/Wasser-Wärmepumpe Speicher 1,21

Sole/Wasser-Wärmepumpe Speicher 0,98

* Heizsysteme erfüllen nicht mehr die Anforderungen der EnEV 2009 
Quelle: ASUE-Heizkostenvergleich, iTG Dresden GmbH, Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz

Energiearten Primärenergiefaktoren fP
insgesamt nicht erneuer-

barer Anteil

Brennstoffe Heizöl EL, Erdgas,  
Flüssiggas, Steinkohle

1,1 1,1

Braunkohle 1,2 1,2

Holz 1,2 0,2

Nah-/Fernwärme  
aus KWK

fossiler Brennstoff 0,7 0,7

erneuerbarer Brennstoff 0,7 0

Nah-/Fernwärme  
aus Heizwerk

fossiler Brennstoff 1,3 1,3

erneuerbarer Brennstoff 1,3 0,1

Strom Strommix 3,0 2,6

Biogene Brennstoffe Biogas*, Bioöl* 1,5 0,5

Umweltenergie Solarenergie, Umweltwärme 1,0 0

* gemäß EnEV 2009 fP von 0,5 nur anwendbar,  wenn die Erzeugung in unmittelbarem 
   räumlichen Zusammenhang erfolgt; Quelle: bdew



30

9.4 Dämmung

Die Dämmung ist ein wichtiger 
Bestandteil einer energiespa-
renden Bauweise bzw. der en-
ergetischen Sanierung. Je nach 
Bauform kommt den Wandflä-
chenanteilen eine große Bedeu-
tung hinsichtlich der einzuhal-
tenden U-Werte zu.

Hinweise:
•	Wärmebrücken	bei	Dämm-

arbeiten vermeiden,
•	wenn	Außenwände	gut	ge-

dämmt sind, kann i.d.R. die 
Raumtemperatur abgesenkt 
werden, ohne dass dies als 
unangenehm empfunden 
wird, 

•	hygienische	Luftwechselrate	
beachten und ggf. kontrol-
liert be- und entlüften.

•	Vorsicht	bei	Innendäm-
mungen. Falsche Innendäm-
mung kann Bauschäden 
verursachen! 

Messungen am Wärmeerzeuger  
(Abgasverlust)
Der Abgasverlust wird nach den Vorga-
ben der 1. BImSchV im Kernstrom mit 
einem geprüften Messgerät bestimmt. 
Sofern der Abgasverlust bereits inner-
halb der laufenden Heizperiode ge-
messen worden ist, können diese Er-
gebnisse beurteilt werden.
➜ Abgasverlust zu hoch:  
 Wartung

Oberflächenverluste des Wärme-
erzeugers
Sie werden mit einem Verfahren be-
stimmt, das an die DIN EN 304 ange-
lehnt ist. Dazu wird die Kesseloberfläche 
in Teilflächen eingeteilt und mit einem 
Oberflächentemperaturfühler abgetas-
tet. Die Addition der Teilflächenverluste 
ergibt den absoluten Oberflächenver-
lust. Durch Normierung der Summe auf 
die Nennwärmeleistung – nach einer 
vorgegebenen Formel – erhält man den 
relativen Oberflächenverlust.
➜ Oberflächenverlust zu hoch:  
 Einbau Heizkreisregler

Ventilationsverluste
Durch gleichzeitige Ermittlung von Strö-
mungsgeschwindigkeit und Temperatur 
im Restkernstrom der Abgasabführung 
wird der Wärmeverlust im Abgassys-
tem des Heizkessels 30 Sekunden nach 
Brennerschluss bestimmt. Über eine 
vorgegebene Formel kann der Ventilati-
onsverlust aus Strömungsgeschwindig-
keit und Temperatur im Abgasstutzen 
errechnet werden.
➜ Ventilationsverlust zu hoch:  
 Einbau Zugbegrenzer

9.5 Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung an Heizungsanlagen 

Brennwertnutzung
Durch eine Sichtprüfung (z. B. anhand 
von Typenschild, Herstellerunterlagen, 
Kondensatanfall) wird beurteilt, ob sich 
der Wärmeerzeuger zur Brennwertnut-
zung eignet. Bei höheren Systemtempe-
raturen – ab 50 °C nimmt der Brenn-
wertnutzen ab – sollte die Kondeswas-
sermenge in Bezug auf die Kesseltem-
peratur gemessen und dokumentiert 
werden. Auch über einen fachgerech-
ten hydraulischen Abgleich kann der 
Brennwertnutzen erhöht werden.
➜ Brennwertnutzung zu gering:  
 Hydraulischer Abgleich,  
 Absenkung der Systemtemperaturen

Kesselüberdimensionierung
Von einem überdimensionierten Heiz-
kessel wird ausgegangen, wenn die 
eingestellte Kesselleistung um mehr als 
50 % über der zu versorgenden Heiz-
last liegt.
➜ Kesselleistung zu hoch:
 Kesselaustausch

Regelung
Auf Basis einer Sichtprüfung wird die 
vorgefundene Kesselregelung (z. B. 
ohne Regelung, raumgeführte oder  
außentemperaturgeführte Regelein-
richtung) beurteilt.
➜ Alte Regelungen gegen außen-  
 und raumtemperaturgeführte  
 Heizungsregler austauschen
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Hydraulischer Abgleich
Anhand vorgegebener Kriterien (z. B. 
Pumpenauslegung, Voreinstellung von 
Differenzdruckreglern, Existenz von 
voreinstellbaren Thermostatventilen 
und Rücklaufverschraubungen) wird 
beurteilt, ob die Heizungsanlage hyd-
raulisch abgeglichen ist oder nicht.
➜ Anlage nicht hydraulisch abgeglichen:  
 Austausch Heizungsventile gegen 
 voreinstellbare Thermostatventile 
 und Rücklaufverschraubungen

Heizungspumpe
Die Bewertung der Soll-Leistungsauf-
nahme erfolgt, wenn keine Planungs-
daten vorliegen, durch Abschätzungen 
mit Hilfe eines Diagramms. Auch muss 
überprüft werden, ob die vorhandene 
Pumpe überhaupt für das vorhandene 
Heizsystem geeignet ist. Dem Einsatz 
von modulierenden Pumpen sollte Vor-
rang gegeben werden.
➜ Austausch von alten Heizungs- 
 pumpen gegen modulierend  
 arbeitende Pumpen

Rohrleitungsdämmung
Die Bewertung bezieht sich auf die 
Vorgaben der EnEV, vor allem auf die 
Leitungsabschnitte im unbeheizten Be-
reich, z. B. Keller, Dachraum, unbe-
heizte Räume. Sie erfolgt auf Basis ei-
ner Sichtprüfung. Auf die Dämmung 
von Armaturen sollte besonders geach-
tet werden, weil diese viel Wärme-
energie an die Umgebung abgeben.
➜ Rohrleitungsdämmung zu gering: 
 Dämmung nach EnEV-Standard

Wärmeübergabe
Die Inspektion der Wärmeübergabe-
systeme, Heizkörperventile bzw. Raum-
regler wird unter Abschätzung des  
Optimierungspotenzials vorgenommen.
➜ Wärmeübergabe ungleichmäßig: 
 Hydraulischer Abgleich

Sicherheitstechnische Einrichtungen
Zu einer  Inspektion gehört auch die  
Inaugenscheinnahme der sicherheits-
technischen Einrichtungen, wie z. B.  
Sicherheitsventile, Membrandruck-
ausdehnungsgefäß/e, die Fülleinrich-
tung/en, Sicherheitstemperaturbegren-
zer (STB), thermisch auslösende Ab-
sperreinrichtung (TAE) usw.
➜ Sicherheitstechnische Einrichtungen 
 defekt:  
 Instandsetzung durch Fachmann

Heizungswasser
Zu jeder Inspektion gehört auch bei 
größeren Anlagen die Überprüfung 
des Heizungswassers anhand einer 
Wasseranalyse. Nur wenn die vorge-
gebenen Parameter des Heizungsfüll- 
und Ergänzungswassers eingehalten 
werden, können Ablagerungs- und 
Korrosionsproblemen vorgebeugt wer-
den und die Anlagen effizient arbeiten.
➜ Heizungswasser zu sauer bzw.  
 zu basisch:  
 Konditionierung
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9.6 Energieausweise

Wie bereits aus der EnEV 2007 bekannt, bildet ein Energie-
ausweis die wichtigsten energetischen Eigenschaften eines 
Gebäudes ab. Wie bisher werden Energieausweise auf der 
Grundlage:
•	des	berechneten	Energiebedarfs	=	Bedarfsausweis oder 
• des erfassten Energiebedarfs = Verbrauchsausweis, der u. a. 

vom Nutzerverhalten, unterschiedlichem Wärmebedürfnis 
sowie abweichendem Lüftungsverhalten abhängig ist,

unterschieden.

Die Muster zu den Energieausweisen für Wohn- und 
Nichtwohngebäude wurden in der EnEV 2009 leicht  
modifiziert. Künftig können auf den Mustern zusätzliche 
Angaben zum Gebäude (erneuerbare Energien, Lüftung), 
Berechnungsverfahren sowie zum sommerlichen Wärme-
schutz gemacht werden.

Im Energieausweis sind beispielsweise auch Angaben 
im Zusammenhang mit dem EEWärmeG zu machen. 
Nach diesem Gesetz werden Eigentümern von zu errich-
tenden Gebäuden verpflichtet, den Wärmeenergiebe-
darf anteilig mit erneuerbaren Energien zu decken. Falls 
das nicht sinnvoll oder möglich sein sollte, können anstel-
le dessen ersatzweise andere Maßnahmen realisiert 
werden, die ähnlich umweltschonend sind. Als derartige 
Ersatzmaßnahmen kommen zum Beispiel in Frage:

•	die	Nutzung	von	Abwärme,
•	die	Nutzung	von	Wärme	aus	Kraft-Wärme-Kopplung,
•	die	um	15%	verbesserte	Dämmung	des	Gebäudes	oder
•	der	Anschluss	an	ein	Netz	der	Nah-	und	Fernwärmever-

sorgung.

Als Ersatzmaßnahme ist z.B. der Einsatz mit Bioerdgas 
betriebenen Mikro-und Mini-KWK-Anlagen möglich.  
Um aussagekräftige Ansatzpunkte für eine lohnende en-
ergetische Sanierung eines Gebäudes zu erhalten, eignet 
sich besonders der so genannte Bedarfsausweis auf der 
Grundlage des berechneten Energiebedarfs. Der Ausstel-
ler des Ausweises (Planer, Architekt, Ingenieur, Energie-
berater) überprüft anhand der vorgegebenen Berech-
nungsverfahren, inwieweit mögliche Einzelmaßnahmen 
einer Sanierung (Anlagentechnik und/oder Wärme-
schutz) die Anforderungen der EnEV 2009 einhalten.

Im Sinne einer nachhaltigen Weiterentwicklung von Im-
mobilien sollte nach einer gründlichen Bestandsaufnah-
me der gesamte Sanierungs- und Modernisierungsbe-
darf erfasst werden, um anschließend aus dem Gesamt-
paket nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten Einzelmaß-
nahmen zur Realisierung auswählen zu können.

Weitere Detailinformationen zu den neuen Anforderun-
gen an den Energieausweis für Wohngebäude sowie 
Nichtwohngebäude finden Sie in den betreffenden 
ASUE-Flyern und -Broschüren bzw. im Internet unter 
www.asue.de.

Bild 14: Energieausweis für Wohngebäude (Muster)
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9.7.1 Blower-Door-Test

Der Blower-Door-Test wird eingesetzt, um die Dich-
tigkeit der Bauausführung zu überprüfen. In einer 
bestimmten Bauphase, in der das Bauwerk „dicht“ 
sein sollte, wird mit einem Ventilator ein Über- oder 
Unterdruck im Gebäude erzeugt. Mittels Messgerä-
ten wird die Luftwechselrate ermittelt. Festgestellte 
Leckagen können somit lokalisiert und  beseitigt  
werden. 

9.7.2 Thermografie 

Die Thermografie macht sehr gut die Wärmebrü-
cken und Wärmeverluste über die Außenbauteile 
eines Gebäudes sichtbar. Gegenüberstellungen 
von Zustandsaufnahmen vor und nach einer Sanie-
rungs- oder Modernisierungsmaßnahme geben 
Aufschluss über den Erfolg.

9.7 Kontrolle der Bau- und Sanierungsausführung von Gebäuden Fazit

Den Schlüssel zur nachhaltigen 
Einsparung von Primärenergie 
und der Minderung von CO2-
Emissionen stellt die zunehmend 
anteilige Nutzung erneuerbarer 
Energien in Kombination mit 
hocheffizienter Anlagentechnik 
dar. Die technologischen Entwick-
lungen und der sich verändernde 
geringere Wärmebedarf spre-
chen für Versorgungssysteme auf 
Basis des umweltschonenden En-
ergieträgers Erdgas und Bioerd-
gas. 

Mit Gas-Plus-Technologien kann 
dazu beigetragen werden, dass 
sich dezentrale und zentrale 
Technologien sowohl im Erzeu-
gungsbereich als auch im Netz-
bereich sinnvoll ergänzen. 

Durch die Umsetzung der EnEV 
2009 besteht der Anspruch, 
auch in der Zukunft eine zuverläs-
sige, kostengünstige und ökolo-
gisch verträgliche Energieversor-
gung zu gewährleisten und somit 
die hochgesteckten energiepoliti-
schen Ziele zu erreichen.
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Glossar

Anlagen-Aufwandszahl ep:
Die Anlagenaufwandszahl beschreibt 
die Gesamteffizienz eines Heizsystems 
unter Berücksichtigung der zum Einsatz 
kommenden Energieträger (inklusive 
Hilfsenergien). Diese Aufwandszahl 
wird durch das Produkt aus Erzeuge-
raufwandszahl eg und Primärener-
giefaktor fP gebildet und darf nach 
EnEV 2009 nicht größer als 1,30 sein.

A/Ve – Verhältnis
Das A/Ve – Verhältnis in m-1 ist die er-
rechnete wärmeübertragende Umfas-
sungsfläche A bezogen auf das be-
heizte Gebäudevolumen Ve.

Beheiztes Gebäudevolumen Ve:
Das beheizte Gebäudevolumen ist das 
anhand von Außenmaßen ermittelte, 
von der wärmeübertragenden Umfas-
sungs- oder Hüllfläche eines Gebäudes 
umschlossene Volumen. Dieses Volu-
men schließt mindestens alle Räume 
eines Gebäudes ein, die direkt oder in-
direkt durch Raumverbund bestim-
mungsgemäß beheizt werden. Es kann 
deshalb das gesamte Gebäude oder 
aber nur die entsprechenden be-
heizten Bereiche einbeziehen.

Informationen über die wichtigsten  
Förderprogramme erhalten Sie  
unter folgenden Kontakt adressen:

Bundesamt für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle (bafa)
Frankfurter Str. 29 – 35
65760 Eschborn
Telefon: +49 6196 908-0
Telefax: +49 6196 908-800
www.bafa.de

KfW Förderbank
Beratungszentrum Berlin
Charlottenstraße 33/33a
10117 Berlin
Telefon: +49 30 20264-0
Telefax: +49 30 20264-5188
www.kfw-foerderbank.de

In vielen Fällen haben die Bundeslän-
der, Kommunen aber auch regionale  
Energieversorgungsunternehmen  
diverse Förderprogramme aufgelegt. 
Die Suche nach finanzieller Unterstüt-
zung beim Neubau oder der Moder-
nisierung lohnt sich in jedem Fall.

Fördermöglichkeiten
10
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Endenergiebedarf:
Der Endenergiebedarf ist die Energie-
menge, die den Anlagen für Heizung, 
Lüftung, Warmwasserbereitung und 
Kühlung zur Verfügung gestellt werden 
muss, um die nominierte Rauminnen-
temperatur und die Erwärmung des 
Warmwassers über das ganze Jahr si-
cherzustellen. Die benötigte Hilfsener-
gie wird einbezogen.

Energieausweis:
Der Energieausweis zeigt auf, wie „en-
ergieeffizient“ ein Gebäude ist, wie es 
energetisch optimiert werden kann und 
wie stark dadurch der Gesamtenergie-
bedarf sowie die CO2-Emissionen sin-
ken. Grundsätzlich können Energieaus-
weise für bestehende Gebäude entwe-
der auf der Grundlage des berechne-
ten Energiebedarfs (bedarfsorientiert) 
oder des gemessenen Energiever-
brauchs (verbrauchsorientiert) ausge-
stellt werden. Bei neuen Gebäuden gilt 
als Grundlage der berechnete Energie-
bedarf.

Erzeugeraufwandszahl eg:
Mit der Erzeugeraufwandszahl  wird 
der Wirkungsgrad eines Energieerzeu-
gers beschrieben und kann anhand un-
terschiedlicher Verfahren ermittelt wer-
den.

Gebäudenutzfläche AN: 
Die Gebäudenutzfläche ist die Fläche 
der nutzbaren Räume eines Gebäu-
des. Die Gebäudenutzfläche ist jedoch 
keine mit der wirklichen Nutz- oder 
Gebäudefläche vergleichbare Größe. 
Im allgemeinen ist die Gebäudenutz-
fläche etwa 25 % größer als die be-
heizte Nutz- oder Wohnfläche, da z.B. 
auch indirekt beheizte Flure und Trep-
penhäuser einbezogen werden.
Die Gebäudenutzfläche in m2  wird 
bei Wohngebäuden wie folgt ermittelt:

   AN = 0,32 m-1 · Ve

mit
AN  Gebäudenutzfläche in m2

Ve  beheiztes Gebäudevolumen in m3.

Bei einer durchschnittlichen Geschoss-
höhe hG von mehr als 3 m oder weni-
ger als 2,5 m gilt:

mit
AN  Gebäudenutzfläche in m2

hG Geschossdecke in m
Ve  beheiztes Gebäudevolumen in m3.

Gesamtenergieeffizienz:
Die Gesamtenergieeffizienz eines  
Gebäudes ist die tatsächlich ver-
brauchte oder geschätzte Menge Ener-
gie zur Abdeckung der unterschied-
lichen Bedürfnisse in Verbindung mit 
der standarisierten Nutzung des Ge-
bäudes, die Heizung, Warmwasserer-
zeugung, Kühlen, Ventilation, Beleuch-
tung, Hilfsenergien umfassen kann.

AN = (–– - 0,04 m-1) · Ve
1
hG

Jahres-Primärenergiebedarf QP:
Der Jahres-Primärenergiebedarf bildet 
die Gesamtenergieeffizienz eines Ge-
bäudes ab. Er berücksichtigt neben 
der Endenergie auch den Primärener-
giefaktor – die so genannte „Vorkette“ 
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, 
Umwandlung) – der jeweils eingesetz-
ten Energieträger. Er beziffert, wie viel 
Energie im Verlauf eines durchschnitt-
lichen Jahres für Heizen, Lüften und 
Warmwasserbereitung benötigt wird. 

Mindestwärmeschutz:
Der Mindestwärmeschutz bestimmt die 
Mindestanforderungen an den Wär-
meschutz von flächigen Bauteilen von 
Aufenthaltsräumen. 

Nutzfläche:
Zur Nutzfläche gehören alle Flächen, die 
neben der Wohnfläche genutzt werden, 
wie beispielsweise Heizraum, Keller, 
Treppenaufgänge, Flächen unter Schrä-
gen im Dachgeschoß, Dachboden.

Opake Bauteile
Als opake Bauteile werden Bauteile  
bezeichnet, die lichtundurchlässig – 
d.h. nicht durchscheinend sind wie bei-
spielsweise Mauerwerke und Türen.
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Primärenergiefaktor fP:
Der Primärenergiefaktor – als Quotient 
aus Primärenergie und Endenergie – 
spiegelt die Verluste einer Energieart wi-
der, die bei der Gewinnung bzw. Erzeu-
gung, Verteilung und Speicherung bis 
hin zur Bereitstellung angefallen sind.

Referenzgebäude:
Gebäude mit gleicher Geometrie, Aus-
richtung und Nutzfläche wie das zu 
berechnende Gebäude. Im Referenz-
gebäude werden standardisierte Wer-
te für die Gebäudehülle und die Anla-
gentechnik eingesetzt.

Solare Wärmegewinne:
Solare Wärmegewinne sind die Ge-
winne an Wärme, die über die Nut-
zung der Sonnenenergie erzielt wer-
den, gewollt oder ungewollt. Maßgeb-
lich für die solaren Wärmegewinne 
sind beispielsweise Solaranlagen, 
Wintergärten, Fenster.

Transmissionswärmeverlust H‘T.
Der Transmissionswärmeverlust entsteht 
durch die Wärmeableitung beheizter 
Räume über die Umschließungsflä-
chen, wie Wände, Fußboden, Decke, 
Fenster. Der spezifische, auf die wär-
meübertragende Umfassungsfläche A 
bezogene Transmissionswärmeverlust 
wird wie folgt ermittelt:

HT nach Randbedingungen berechneter  
 spezifischer Transmissionswärmeverlust in W/K,  
A wärmeübertragende Umfassungsfläche in m2

Wärmedurchgangskoeffizient 
(U-Wert):
Der Wärmedurchgangskoeffizient ent-
spricht dem ehemaligen k-Wert. Der  
U-Wert ist ein Maß für die Wärmemen-
ge, die durch jeden Quadratmeter 
eines Bauteils mit bekannter Dicke und 
einem Temperaturunterschied von 
einem Grad Kelvin von der warmen 
zur kalten Seite abfließt. Je niedriger 
der U-Wert, um so geringer ist der 
Wärmedurchgang. 

H‘T = –– in W/ (m2·K)HT
A

Wärmeübertragende  
Umfassungsfläche A:
Die wärmeübertragende Umfassungs-
fläche wird auch Gebäudehüllfläche 
genannt. Die zu berücksichtigenden 
Flächen sind die äußere Begrenzung 
einer abgeschlossenen beheizten 
Zone. Die Umfassungsfläche eines 
Wohngebäudes ist nach „Außenab-
messung“ zu ermitteln. Sie ist die Sum-
me aller Außenwandflächen und be-
steht üblicherweise aus Außenwänden 
einschließlich Fenster und Türen, Böden, 
oberster Geschossdecke oder Dach. 
Diese Gebäudeteile sollten möglichst 
gut gedämmt sein, weil über diese die 
Wärme aus dem Rauminneren nach 
Außen dringt.

Wohnfläche:
Die Wohnfläche bezeichnet die Sum-
me der anrechenbaren Grundflächen 
der Räume, die ausschließlich zu einer 
Wohnung gehören.
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